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Amtliche Bekanntmachung 

Bauleitpläne der Stadt Delmenhorst 
 
Der Flächennutzungsplan für das Gebiet der Stadt Delmenhorst vom 19.09.1979 
ist auf der Grundlage des § 13 a (2) Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) im Bereich des folgenden Teilabschnittes im Wege der Berich-
tigung angepasst worden. 
 
1. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes – Teilabschnitt 127– für eine Flä-

che zwischen Letterhausstraße und Blücherweg erfolgte aus Anlass des  Bebauungspla-
nes Nr. 311 "Graf-von-Galen-Straße“ (rechtskräftig seit: 12.09.2017). 

 

 
 
 

 
Der berichtigte Teilabschnitt des Flächennutzungsplanes liegt ab sofort bei der Stadt Del-
menhorst zu jedermanns Einsicht bereit und kann im Fachdienst Stadtplanung, Stadt-
haus/Neubau Am Stadtwall 1, I. Obergeschoss, Zimmer 214, während der Dienststunden 
eingesehen werden. 
 
Die Durchführung der Berichtigung wird hiermit amtlich bekannt gemacht. 

In Vertretung  
 

Bianca Urban 
Stadtbaurätin  


